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Beratung und Beschlussfassung 

Stadtvertretung 
 

Betreff 

Diskriminierungsverbot in der Sportförderrichtlinie verankern 

 

Beschlussvorschlag 

Die Sportförderrichtlinie wird um folgenden Punkt ergänzt: 
( ) Diskriminierungsverbot  
Der Verein handelt nach Maßgabe des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes und 
benachteiligt keine Menschen aufgrund ihrer ethnischen Herkunft, ihres Geschlechtes, ihrer 
Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder sexuellen Identität. Er 
pflegt oder verbreitet insbesondere kein gewalttätiges, rassistisches, antisemitisches sowie 
anderweitig diskriminierendes Gedankengut.  
Der Verein erbringt hierfür den Nachweis bei der Antragstellung durch eine entsprechende 
schriftliche Verpflichtungserklärung.   
Zuwiderhandlungen führen zur Rückforderungen von gewährten Fördermitteln.      
 

 

Begründung 

Der sportliche Wettstreit steht für ein Miteinander, für Fairness und für Respekt. Deshalb 
sollte jeglichen Tendenzen von Diskriminierung im Sport, wie auch in allen anderen 
gesellschaftlichen Bereichen, entschieden entgegengetreten werden. Während die 
Richtlinien zur Förderung des Sports in anderen Kommunen, wie zum Beispiel im Landkreis 
Rostock oder -aktuell beschlossen - im Landkreis Vorpommern-Rügen, eine 
Antidiskriminierungsklausel enthalten, ist dies in der Sportförderrichtlinie der 
Landeshauptstadt noch nicht der Fall.  
Die schriftliche Verpflichtungserklärung dient dazu, eine formale Rechtsicherheit in Bezug 
auf konkret nachvollziehbare Förderkriterien zu erlangen. 
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über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen im Haushaltsjahr 
 
Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen im Produkt: --- 
 
 
Die Deckung erfolgt durch Mehrerträge / Mehreinzahlungen bzw. Minderaufwendungen / 
Minderausgaben im Produkt: --- 
 
 
Die Entscheidung berührt das Haushaltssicherungskonzept: 
 

 ja 
Darstellung der Auswirkungen: --- 
 
 

 nein 
 
 
 

Anlagen: 
 
keine 
 

 
 
gez. Regina Dorfmann 
Fraktionsvorsitzende 
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